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Teil 1

Einleitung

A. Die elektronische Aufenthaltsüberwachung
für gefährliche Straftäter in Deutschland

Die staatliche Überwachung ist seit langem eines der wichtigsten Themen unserer
Gesellschaft. Der britische Philosoph Jeremy Bentham, der Begründer des ethischen
Utilitarismus, hat ein neues Gefängnissystem entworfen und dieses „Panopticon“
genannt. In Zusammenhangmit diesemKonzept hatMichel Foucault in seinemBuch
„Überwachung und Strafe“ demonstriert, wie die Macht moderner Gesellschaften
durch Sichtbarkeit den Menschen überwachen und disziplinieren kann. George
Orwell hat ebenso in seinem Roman „1984“ vor der Gefahr des sog. „Big Brother“,
also der staatlichen Rundumüberwachung, gewarnt. Diese panoptischeKonstellation
der Überwachung ist bereits deutlich ein Teil unseres alltäglichen Lebens geworden
und gewinnt in einer weiterentwickelten Form zunehmend an Einfluss. Die rasante
Entwicklung der Informationstechnik führt zur weiteren Ausweitung der mensch-
lichen Sichtbarkeit und erhöht das Überwachungspotenzial stark. Dadurch könnte
der Staat eine permanente allumfassende Überwachungskompetenz erreichen. Das
Phänomen findet sich vor allem im Rahmen der Kriminalpolitik. Ein ausgezeich-
netes Beispiel bezieht sich auf die sog. elektronischeÜberwachung vonStraffälligen.
Sie ist als Oberbegriff zu verstehen, welcher alle technisch-unterstützten Überwa-
chungsmöglichkeiten auf dem Gebiet der Kontrolle von Straftätern umfasst.1 Da die
elektronische Überwachung von Straftätern durch das Zusammenspiel der fort-
schreitenden elektronischen Technologie mit strafrechtlichen Sanktionen entstanden
ist und sich noch in der Entwicklung befindet, gibt es zurzeit verschiedene Formen
dieser Überwachungsform. Sie wird in etwa über 30 Ländern auf der Welt je nach
dem Entwicklungszustand der elektronischen Technologie2 zu verschiedenen

1 Haverkamp, Elektronisch überwachter Hausarrestvollzug, S. 7.
2 Die Klassifizierungskriterien der technischen Möglichkeiten der elektronischen Über-

wachung sind zwar nach der Literatur nicht ganz übereinstimmend, jedoch sind die technischen
Systeme zur elektronischen Überwachung im Allgemeinen von der „ersten“ bis zur „dritten
Generation“ zu unterscheiden, wobei die der ersten Generation lediglich eine Kontrolle der
Anwesenheit von Überwachten leisten, solche der zweiten Generation jeden Schritt eines
Menschen nachvollziehen und solche der dritten Generation bei einem Regelverstoß auch
diesen sofort, z.B. durch einen Elektroschock, sanktionieren sollen. Hudy, Elektronisch
überwachter Hausarrest, S. 35; Haverkamp, Elektronisch überwachter Hausarrestvollzug,
S. 23.



Zwecken und auf verschiedene Arten und Weisen im strafrechtlichen Sanktions-
system verwendet.3 Die elektronische Aufenthaltsüberwachung ist eine Art einer
solchen elektronischen Überwachung. In Deutschland besteht die elektronische
Aufenthaltsüberwachung (EAÜ) als eine Überwachungsform, die durch den § 68b I
S. 1 Nr. 12 StGB als neue Weisung im Rahmen der Führungsaufsicht ins Gesetz
eingeführt wurde. Die Bezeichnung „elektronische Aufenthaltsüberwachung
(EAÜ)“ wurde vom Gesetzgeber als offizielle Bezeichnung gewählt.4 Nach dem
Wortlaut des § 68b I S. 1 Nr. 12 StGB kann „das Gericht die verurteilte Person für die
Dauer der Führungsaufsicht oder für eine kürzere Zeit anweisen, die für eine elek-
tronische Überwachung ihres Aufenthaltsortes erforderlichen technischen Mittel
ständig in betriebsbereitem Zustand bei sich zu führen und deren Funktionsfähigkeit
nicht zu beeinträchtigen.“ Wie durch diese Norm festgestellt wird, überwacht die
elektronische Aufenthaltsüberwachung rund um die Uhr die Anwesenheit, Abwe-
senheit bzw. Bewegung der gefährlichen Straftäter in der Gesellschaft. Sie erfolgt
mithilfe von GPS-Technik und ergänzender Mobilfunktechnik (sog. „Location
Based Services“), um eine Standortüberwachung auch in Bereichen zu gewähr-
leisten, die aufgrund technischer Grenzen derzeit nicht per Satellit erfasst werden
können (z.B. Untergeschoss, Tunnel, U-Bahn).5 Zur regelmäßigen Positionsbe-
stimmung haben Betroffene am Fußknöchel ein wasserdichtes, schwarzes, mani-
pulationssicheres Sendergerät zu tragen.6 Über dieses Sendergerät werden in re-
gelmäßigen Abständen Informationen über den Aufenthaltsort des Trägers an eine

3 Der Anwendungsbereich elektronischer Überwachung im Strafverfahren erstreckt sich
über mehrere Phasen des Verfahrens und dient der Erfüllung verschiedener Zwecke. Erstens ist
sie imErmittlungs- und Zwischenverfahren anzuwenden. Ein Straftäter kann, bevor er verurteilt
ist, in Untersuchungshaft genommen oder stattdessen elektronisch überwacht werden. Die
elektronische Überwachungwird dann eingesetzt – entweder als eine Form vonHausarrest oder
als Auflage nach einer Entlassung gegen Kaution. Zweitens ist sie im Vollstreckungsverfahren
anzuwenden. Dabei wird zur Vollstreckung einer verhängten Strafe die elektronische Über-
wachung auf 2Arten eingesetzt. Die erste Art ist das Front DoorModel (Eingangstürsystem). Es
dient der Vermeidung des stationären Freiheitsentzugs. Durch die elektronische Überwachung
wird bei diesemModell vermieden, den Straftäter in einer Justizvollzugsanstalt unterzubringen.
Die elektronische Überwachung kann anstelle kurzer Freiheitsstrafe als eigenständige Strafe
verhängt werden oder sie dient der Umsetzung einer Strafe, die zur Bewährung ausgesetzt wird.
Die zweite Art ist das Back Door Model (Ausgangstürsystem). Es bezieht sich auf die Situation
eines aus dem Justizvollzug entlassenen Straftäters. Dies geschieht in Fällen derAussetzung des
Strafrestes bei zeitiger Freiheitsstrafe oder bei der Anordnung von Führungsaufsicht zur Ab-
wehr von Gefahren für die Allgemeinheit. Vgl. Albrecht/Arnold/Schädler, Der hessische
Modellversuch zur Anwendung der „elektronischen Fußfessel“, Darstellung und Evaluation
eines Experiments, S. 466–469, Haverkamp, Elektronisch überwachter Hausarrestvollzug,
S. 14, Weber, Der elektronisch überwachte Hausarrest und seine versuchsweise Einführung in
der Schweiz. S. 8.

4 BT-Drs. 17/3403, S. 16 f.
5 Haverkamp/Schwedler/Wößner, Führungsaufsicht mit satellitengestützter Überwachung,

S. 62.
6 Haverkamp/Schwedler/Wößner, Führungsaufsicht mit satellitengestützter Überwachung,

S. 62.
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Überwachungszentrale übermittelt, die dort mit den Geodaten der angeordneten und
im System vermerkten Gebots- und Verbotszonen abgeglichen werden.7

Im Hinblick auf die elektronische Überwachung im Strafrecht war Deutschland
im Vergleich zu anderen europäischen Nachbarländern (z.B. England, Frankreich,
Schweden) ein Nachzügler.8 In den 2000er Jahren wurden zwar Modellprojekte über
die elektronische Überwachung in Hessen und Baden-Württemberg initiiert. Die
elektronische Überwachung von Straftätern in Deutschland wurde jedoch für lange
Zeit als kein ernsthaftes kriminalpolitisches Thema angesehen.9 Dies änderte sich
jedoch mit der Entscheidung des EGMR vom 17.12.2009, wobei die rückwirkende
Aufhebung der 10-Jahresgrenze bei erstmaliger Sicherungsverwahrung als kon-
ventionswidrig beurteilt wurde. Die Entscheidung hat großes Interesse bei Presse und
Öffentlichkeit geweckt, weil aufgrund dieser Entscheidung bestimmte gefährliche
(Sexual)Straftäter aus der Sicherungsverwahrung entlassen werden mussten. Das
stimmte die deutsche Bevölkerung besorgt, worauf der deutsche Gesetzgeber wie-
derum schnell reagieren musste. Im Folgenden wurde trotz der Kritik über man-
gelnde Erfahrungen ohne hinreichende Prüfung undDebatte in „rekordverdächtigem
Tempo“10 die elektronische Aufenthaltsüberwachung im Rahmen der Führungs-
aufsicht als spezielle Weisung eingeführt.11 So wurde sie für die gefährlichen
Straftäter im Jahr 2011 zunächst ins StGB aufgenommen. 6 Jahre nach ihrer Ein-
führung wurde sie aufgrund des Terroranschlags auf dem Berliner Breitscheidplatz
unerwartet verschärft. Die Regierung hat, um ein höchst mögliches Maß an Si-
cherheit zu erreichen, aus dem Berliner Anschlag12 die Konsequenzen gezogen, dass
extremistische Gefährder mit einer elektronischen Aufenthaltsüberüberwachung
intensiv kontrolliert werden können, wenn die Behörden einen Anschlag für möglich
halten. Zwar gab es einige kritische Töne dazu, jedoch trat ein entsprechendes Gesetz
am 1.7.2017 in Kraft.

7 Haverkamp/Schwedler/Wößner, Führungsaufsicht mit satellitengestützter Überwachung,
S. 62.

8 Kaiser, Auf Schritt und Tritt – die elektronische Aufenthaltsüberwachung, S. 1.
9 Dünkel, in Harders, Die elektronische Überwachung von Straffälligen, Vorwort, S. 7.
10 Brauneisen, Die elektronische Überwachung des Aufenthaltsortes als neues Instrument

der Führungsaufsicht, S. 311.
11 BT-Drs. 17/3403; BGBl. 2010, Teil I, S. 2300.
12 Bei dem Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche steuerte

ein islamistischer Terrorist am 19.12.2016 gegen 20 Uhr einen Sattelzug in eine Menschen-
menge auf dem Weihnachtsmarkt an der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche, der auf dem
Breitscheidplatz im Berliner Ortsteil Charlottenburg stattfand. Zuvor hatte der Täter den
polnischen Fahrer des Sattelzugs erschossen und das Fahrzeug geraubt. Durch die Kollision mit
dem Lkw starben 11 Besucher des Weihnachtsmarktes und weitere 55 Besucher wurden ver-
letzt.
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